
VERHINDERUNGS­
PFLEGE
Möglichkeiten zur Entlastung 

ZENTRALE VERWALTUNG

Mühlenstraße 27 | 32130 Enger
Telefon: 	05224 93753-0
Telefax: 	05224 93753-29
E-Mail: info@diakoniestationen-herford.de
www.diakoniestationen-herford.de
facebook.com/DiakoniestationenKirchenkreisHerford

WIR BERATEN SIE GERNE

DIAKONIESTATIONEN 
BÜNDE 1
Telefon: 05223 9298-0

BÜNDE 2
Telefon: 05223 490565

ENGER
Telefon: 05224 91083-00

HERFORD 1
Telefon: 05221 92495-0

HERFORD 2
Telefon: 05221 83849

HIDDENHAUSEN
Telefon: 05221 64955

KIRCHLENGERN/ LÖHNE-NORD
Telefon: 05223 73766

RÖDINGHAUSEN
Telefon: 05746 2919
 
SPENGE
Telefon: 05225 600123

AMB. BETREUUNGSDIENST
Telefon: 05221 2758840 St
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WANN KOMMT DIE 
VERHINDERUNGSPFLEGE 
ZUM EINSATZ?
Die Verhinderungspflege sorgt für Sicherheit, wenn pfle-
gende Angehörige die Pflege nicht wie gewohnt durch-
führen können. Dies kann zum Beispiel aufgrund von 
Arzt- oder Frisörterminen, Freizeitaktivitäten, Reisen 
und privaten Treffen sein. Auch wenn die Pflegeperson 
erkrankt ist, schafft die Verhinderungspflege Entlastung. 

Im Rahmen der Verhinderungspflege können Leistungen 
für 1.612 Euro im Kalenderjahr in Anspruch genommen 
werden. Zusätzlich kann dieser Betrag um bis zu 806 Euro 
auf maximal 2.418 Euro aufgestockt werden, wenn das Geld 
für die Kurzzeitpflege nicht aufgebraucht wurde. 

VERHINDERUNGSPFLEGE –  
WAS IST DAS?
Wenn pflegende Angehörige oder Pflegepersonen aus ver-
schiedenen Gründen an der Pflege gehindert sind, können 
Pflegebedürftige die Verhinderungspflege in Anspruch 
nehmen. Das erleichtert den Pflegenden, sich eine Auszeit 
zu nehmen und verspricht Entlastung. 

Die Verhinderungspflege ist eine Leistung der Pflegever
sicherung. Diese muss sowohl von der sozialen Pflegever-
sicherung als auch von den privaten Pflegeversicherungen 
erbracht werden, wenn die gesetzlich festgelegten Voraus-
setzungen vorliegen. 

NOCH FRAGEN? 
WIR BERATEN SIE GERNE!

VORAUSSETZUNGEN:

	� Pflegegrad 2 – 5

	� Die pflegebedürftige Person ist min-
destens sechs Monate lang pflegerisch 
zuhause versorgt worden (Vorpflegezeit)

	� Die pflegebedürftige Person bezieht 
Pflegegeld oder Pflegegeld in Kombina-
tion mit Leistungen vom Pflegedienst

LEISTUNGEN:

Alle pflegerischen Leistungen können in 
Anspruch genommen werden, z. B.  

	� Unterstützung bei der Körperpflege

	� Hilfe beim Aufstehen und zu Bett gehen 

sowie beim An- und Auskleiden 

	 Unterstützung beim Toilettengang

	 Pflege von bettlägerigen Menschen

	 Hauswirtschaftliche Hilfe

	� Auch die stundenweise Betreuung mit 

Gesprächen, Spaziergängen und individu-

eller Beschäftigung ist möglich!

„Wenn ich mal

eine Pause möchte oder

selber krank werde, brauche ich

eine Vertretung für die Pflege.

Mit der Verhinderungspflege

habe ich sehr gute

Erfahrungen gemacht.“


